
 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderate s der 
Ortsgemeinde Winningen 

 
 
  

Öffentliche Sitzung:  15.12.2021  
  

Beginn der Sitzung:  19:30 Uhr  
  

Ende der Sitzung:  Nach der nichtöffentlichen Sitzung 

  

Sitzungsort:  August-Horch-Halle, Uhlenweg 2,  
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Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzender 
Weyh, Rüdiger 
 
Beigeordnete (nicht stimmberechtigt) 
Kröber, Wolfgang, Dr. (Erster Beigeordneter) 
Hautt, Rosi (Dritte Beigeordnete) (bis Ende der öff entlichen Sitzung) 
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Saas, Ida 
Scherf, Julia 
Brost, Michael 
Reick, Walter 
Richter, Michael 
Kröber, Achim 
Kornes, Mathias 
Krause, Sabine 
Schu-Knapp, Hans-Joachim (ab 20.00 Uhr, Top 10 der öffentl. Sitzung) 
Traus, Manfred (bis 21.22 Uhr, Top 5 der nichtöffen tl. Sitzung)) 
Seyda, Sonja 
Weyh, Peter 
Krumbhorn, Mario 
 
Schriftführer 
Puth, Karl-Heinz 
 
Nicht anwesend: 
 
Mitglieder (stimmberechtigt) 
Müller, Michael 
Huster, Bernd 
 
 





 

 
Unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung findet die Sitzung in der 
August-Horch-Halle, Uhlenweg 2, statt. 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Ratsmitglieder und die Beigeordneten sowie die anwesenden 
Zuhörer/Zuschauer und den Schriftführer. 
 
Ortsbürgermeister Rüdiger Weyh eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass der Ortsgemeinderat 
form- und fristgerecht eingeladen wurde und beschlussfähig ist. Einwendungen gegen die 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung gibt es nicht. Zum Tagesordnungspunkt 4. 
„Fortschreibung Dorferneuerungskonzept“ wird Herr Zellmer vom Planungsbüro Stadt-Land-
Plus als Sachverständiger erwartet. Weiterhin war Förster Schneider zu Top 2 und 3 für 
Erläuterungen und Informationen eingeladen, den heutigen Sitzungstermin musste er absagen. 
 
 
 
 
 
 

1.   Mitteilungen der Verwaltung 
 
Bei der Gesellschafterversammlung der Flugplatz GmbH wurde der Aufsichtsrat bevollmächtigt, 
die Geschäftsführung zu beauftragen, einen Kredit über 1,75 Mio Euro zu beantragen. Er dient 
der Liquidität zur Sanierung einer neuen Landebahn. 
 
Die Veranstaltung „Winningen im Lichterglanz“ fand vom 26.- 28.11.2021 statt. Ein schönes 
Programm und ein gutes Hygienekonzept sorgten für einen guten Verlauf der Veranstaltung. 
Ich danke dem Vorstand, dem gemeindlichen Personal und den vielen ehrenamtlichen Helfern 
für die große Unterstützung. 
 
Am 02.12. fand eine Ortsbürgermeisterdienstbesprechung in der Verbandsgemeindeverwaltung 
statt. Ein Referent des Gemeinde- und Städtebundes schilderte die praktischen Auswirkungen 
des neuen Kita-Gesetzes. In der Runde wurde das Gesetz kritisch gesehen. In der 
anschließenden Diskussion wurde erkennbar, dass eine Übernahme der Trägerschaft der Kitas 
durch die Verbandsgemeinde von einigen Ortschaften gewünscht wird. 
 
Am 15.12. fand die Verbandsversammlung der REMET online statt. 
 
Ebenfalls am 15.12 fand die Ortsbürgermeisterdienstbesprechung im Kreis statt. 
 
Das Grab Schwebel wurde zwischenzeitlich in einen ansehnlichen Zustand versetzt. Eine 
aktuelle Aufnahme ist in GRIS bei diesem TOP zu finden. 
 
 
 
 
 



  
 2.   Gemeindewald Winningen; Beratung und 

Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 
2022 

 Win/2021/048 
 

Beschluss:  

 
Dem Forstwirtschaftsplan 2022 wird in der vorgelegten Form zugestimmt. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis:  

 
Beschluss: Ja 14  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:   

 
Das Forstamt Koblenz hat mit Schreiben vom 10.11.2021 den Forstwirtschaftsplan 2022 mit der 
Bitte um Genehmigung durch den Ortsgemeinderat übersandt. 
Der Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 20.321,00 Euro vor. Die Aufwendungen belaufen 
sich voraussichtlich auf 16.225,00 Euro, so dass der Forstetat 2022 nach Einschätzung der 
Forstverwaltung mit einem Überschuss von 4.096,00 Euro abschließt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 



 

 3.   Gemeindewald Winningen; Beratung und 
Beschlussfassung über die Abgabe von Brennholz 
an Endverbraucher in der Saison 2021/2022 

 Win/2021/049 
 

Beschluss:  

 
Der Rat beschließt, dass die Abgabe des Brennholzes an Endverbraucher in Zusammenarbeit 
mit dem örtlich zuständigen Revierleiter erfolgt. 
Das Brennholz aus dem Gemeindewald Winningen hat in der Saison 2021/2022 folgenden 
Preis: 35,00 € Rm (Der Brennholzpreis ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.) 
 
 

Abstimmungsergebnis  

 
Ja 14  Nein 0  Enthaltung 0 
 

Begründung:   

 
Damit der staatliche Revierleiter weiterhin den Waldbesitzer bei der Brennholzabgabe 
unterstützen kann, benötigt das Forstamt einen Beschluss durch den Rat, der die 
Unterstützungsleistung, sowie die aktuellen Preise für Brennholz aus dem Waldbesitz der 
Kommune beinhaltet. 
 
 
 

 4.   Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; 
Beratung und Beschlussfassung über den
 Erläuterungsbericht inkl. der Maßnahmen- und 
Analysepläne 

 Win/2021/050 
 

Begründung:  

 
Da Herr Zellmer vom Planungsbüro Stadt-Land-Plus noch nicht anwesend ist, verständigt sich 
der Rat, dass der Tagesordnungspunkt bis zur Anwesenheit von Herrn Zellmer verschoben 
wird. 
 
 
 
 
 



 

 5.   Bauantrag Abbruch Bestand altes Feuerwehrhaus / 
Neubau Wohngebäude mit 6 WE 
Sanierung und neue Terrasse an Bestandsgebäude, 
Flur 22, Flurstück 130/1 

 Win/2021/057 
 

Beschluss:  

 
a) Aufnahme in der Erklärung des Einvernehmens: Die Gemeinde bittet um Prüfung des 
Stellplatznachweises. 
 
b) Die Ortsgemeinde Winningen beschließt das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 i.V.m. 
§ 30 Baugesetzbuch zum Bauantrag zu erteilen. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
a) Ja 4  Nein 10  Enthaltung 0 
 
b) Ja 14  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
a) Der Nachweis der Stellplatzverpflichtung wird im Ortsgemeinderat ausführlich thematisiert. 
Dabei wird u.a. bei der Umsetzung von mehreren Bauabschnitten hingewiesen, dass die 
geplanten Stellplätze bei der Fertigstellung von den ersten Bauabschnitten nicht/noch nicht zur 
Verfügung stehen. 
 
Frau Seyda beantragt, dass die Gemeinde in der Erklärung des Einvernehmens auf die Prüfung 
der Stellplatzfrage hinweist. 
 
b) Das betroffene Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Winningen Mitte“. Der Bauherr plant den Abbruch des bestehenden alten Feuerwehrhauses, 
sowie den Neubau eines Wohngebäudes mit 6 Wohneinheiten, die Sanierung und den Bau 
einer neuen Terrasse an das Bestandsgebäude. 
Weiter liegt das Bauvorhaben im Geltungsbereich der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung 
Winningen. 
Ein Lageplanauszug des betroffenen Grundstücks ist als Anlage zur Information beigefügt. Die 
Entscheidung über das Einvernehmen obliegt der Ortsgemeinde Winningen. 
 
 
 
 
 
 



 6.   Beratung und Beschlussfassung über die Auswahl 
der Straßenleuchte für den Vollausbau „Am 
Rosenberg“ 

 Win/2021/051 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat legt die Straßenleuchte gemäß Begründung für den Vollausbau „Am 
Rosenberg“ fest. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 14  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Der Ortsbürgermeister empfiehlt die Straßenleuchte gemäß den bereits ausgebauten Straßen 
Kirch-, Schul- und Wilhelmstraße herzustellen. 
In den oben genannten Straßen wurde folgender Lichtmast ohne Leuchtköpfe hergestellt: 
 
Hersteller:  BEGA 
Lichtmast:  Modell 70 887 im Farbton grafit 
Lichtpunkthöhe: 4,50 m 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird folgender Leuchtenkopf im Dezember für die oben 
genannten Straßen ausgeschrieben. 
 
Leuchtkopf: Modell 99 446 im Farbton grafit 
 
Beim Vollausbau „Am Rosenberg“ sollen die gleichen Leuchten ausgeschrieben werden. 
 
Die Standorte der Lichtmasten werden im Zuge der Ausführungsplanung vom Büro Karst 
festgelegt. 
 
 
 

 7.   Beratung und Beschlussfassung über die 
Zustimmung des Interessenausgleichs des 
Zweckverbandes Rhein-Hunsrück-Wasser für den 
Vollausbau „Am Rosenberg“ 

 Win/2021/052 
 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Interessenausgleich für den Vollausbau „Am Rosenberg“ zu. 
 



 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 14  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze im Zuge der Errichtung von Gebäuden nicht oder nur 
unter große Der Interessenausgleich wird mit RheinHunsrück Wasser, dem Eigenbetrieb der 
VG Rhein- Mosel und der Ortsgemeinde Winningen vereinbart. 
 
Um eine zügige Bauabwicklung zu gewährleisten und Problemen bei eventuellen 
Gewährleistungsansprüchen entgegenzuwirken, wird die Vergabe an den insgesamt 
günstigsten Anbieter vereinbart. 
 
Zum Ausgleich eventuell entstehender wirtschaftlicher Nachteile wird die Vornahme eines 
Interessensausgleiches nach den Regelungen des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser 
entsprechend den Beschlüssen der Verbandsversammlung vom 04.06.2002 und 07.12.1999 
vereinbart. 
 
Diese Vereinbarung gilt unabhängig von der tatsächlichen Abrechnungssumme der 
Baumaßnahme, maßgebend sind ausschließlich die Auftragswerte. 
 
 

 8.   Beratung und Beschlussfassung über die Auswahl 
der Straßenleuchte für das Neubaugebiet 
„Winningen - Ost 2“ 

 Win/2021/053 
 
 

Ausschließungsgründe:  

 
Frau Julia Scherf und Dr. Wolfgang Kröber verlassen wegen Ausschließungsgründen den 
Sitzungstisch. 
 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat legt die Straßenleuchte gemäß Begründung für das Neubaugebiet 
„Winningen - Ost 2“ fest. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 13  Nein 0  Enthaltung 0 
 

Begründung:  

 
Der Ortsbürgermeister empfiehlt die Straßenleuchte gemäß den bereits ausgebauten Straßen 
Kirch-, Schul- und Wilhelmstraße herzustellen. 

 



In den oben genannten Straßen wurde folgender Lichtmast ohne Leuchtköpfe hergestellt: 

Hersteller: BEGA 

Lichtmast: Modell 70 887 im Farbton grafit 

Lichtpunkthöhe: 4,50 m 

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird folgender Leuchtenkopf im Dezember für die oben 
genannten Straßen ausgeschrieben. 

Leuchtkopf: Modell 99 446 im Farbton grafit 

Im Baugebiet Winningen Ost 2 sollen die gleichen Leuchten ausgeschrieben werden. Die 
Standorte der Lichtmasten wird derzeit noch vom Büro Faßbender erarbeitet. 

 

 

 9.   Beratung und Beschlussfassung über die 
Zustimmung des Interessenausgleichs des 
Zweckverbandes Rhein-Hunsrück-Wasser für das 
Neubaugebiet „Winningen – Ost 2“ 

 Win/2021/054 
 
 

Ausschließungsgründe:  

 
Frau Julia Scherf und Dr. Wolfgang Kröber nehmen weiterhin an der Beratung und 
Beschlussfassung nicht teil und haben wegen Ausschließungsgründen den Sitzungstisch zu 
diesem Tagesordnungspunkt verlassen. 
 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Interessenausgleich für das Neubaugebiet „Winningen-Ost 2“ 
zu. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 13  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Der Interessenausgleich wird mit RheinHunsrück Wasser, dem Eigenbetrieb der VG Rhein- 
Mosel und der Ortsgemeinde Winningen vereinbart. 

Um eine zügige Bauabwicklung zu gewährleisten und Problemen bei eventuellen 
Gewährleistungsansprüchen entgegenzuwirken, wird die Vergabe an den insgesamt 
günstigsten Anbieter vereinbart. 

Zum Ausgleich eventuell entstehender wirtschaftlicher Nachteile wird die Vornahme eines 
Interessensausgleiches nach den Regelungen des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser 
entsprechend den Beschlüssen der Verbandsversammlung vom 04.06.2002 und 07.12.1999 
vereinbart. 



 

Diese Vereinbarung gilt unabhängig von der tatsächlichen Abrechnungssumme der 
Baumaßnahme, maßgebend sind ausschließlich die Auftragswerte. 

 

 

10.   Neubaugebiet Winningen-Ost 2, Beratung und 
Beschlussfassung über das technische 
Ausbauprogramm der zum Anbau bestimmten 
Verkehrsanlagen 

 Win/2021/055 
 
 
 

Ausschließungsgründe: 
 
Frau Julia Scherf und Dr. Wolfgang Kröber nehmen weiterhin an der Beratung und 
Beschlussfassung nicht teil und haben wegen Ausschließungsgründen den Sitzungstisch zu 
diesem Tagesordnungspunkt verlassen. 
 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat beschließt nachfolgendes technisches Ausbauprogramm: 
 
Die Straßenachse A (Verlängerung Graf-Sponheim-Straße“) wird auf gesamter Breite in 
Pflasterbauweise hergestellt. Im Bereich der Einmündung der Planstraße B (Im Mäuerchen) 
erfolgt die Ausführung in Asphaltbauweise. 
Die Trennung des Gehwegs erfolgt durch Rundbord mit vorgesetzter 3-zeiliger Würfelsteinrinne. 
Die farbliche Ausführung der Pflasterungen ergibt sich aus den Ausführungsplänen und dem 
Erläuterungsbericht. Die Flächen werden an den privaten Grundstücksgrenzen durch Tiefborde 
eingefasst. Die derzeit geltenden technischen Regelwerke sowie die Belange der 
Barrierefreiheit, auch durch Anlegung von zwei behindertengerechten Querungen mit taktilen 
Blindenleitsteinen, werden bei der Bauausführung beachtet. 
 
Die Straßenachse B (Im Mäuerchen) wird auf einer Breite von 3,30 m in Asphaltbauweise und 
auf der Restbreite in Pflasterbauweise hergestellt. Die Trennung erfolgt niveaugleich durch eine 
Würfelsteinzeile. Die farbliche Ausführung der Pflasterung ergibt sich aus den 
Ausführungsplänen und dem Erläuterungsbericht. Die Flächen werden an den privaten 
Grundstücksgrenzen durch Rundborde eingefasst. Die derzeit geltenden technischen 
Regelwerke sowie die Belange der Barrierefreiheit werden bei der Bauausführung beachtet. 
 
Der Regelaufbau wird nach der RStO 2012, Belastungsklasse Bk 0,3 wie folgt hergestellt: 
Pflasterbauweise (Tafel 3, Zeile 1): 
10 cm Pflasterdecke 
4 cm Basaltsplittbettung 
15 cm Schottertragschicht 
26 cm Frostschutzschicht 
55 cm Gesamtaufbau 
 
 
 
 



Asphaltbauweise (Tafel 1, Zeile 1): 
4 cm Asphaltdeckschicht 
10 cm Asphalttragschicht 
41 cm Frostschutzschicht 
55 cm Gesamtaufbau 
 
Die Straßenentwässerung erfolgt jeweils über eine einseitige 3-zeilige Würfelsteinzeile mittels 
Straßeneinläufe in den vom Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel errichteten 
Sammelkanal. 
 
Die Standorte der Straßenbeleuchtung sowie die Ausführungsvariante werden durch eine noch 
zu erstellende Fachplanung konkretisiert. 
 
Erforderlich werdende Bodenverbesserungen gem. Bodengutachten, 
Angleichungsmaßnahmen, Grenzfeststellungen sowie Vermessungsarbeiten gehören ebenfalls 
zum Ausbauprogramm dieser Maßnahme. 
Die Ausführungslage und- Querschnittspläne sowie der Erläuterungsbericht Straßenplanungen 
(Stand März 2021) des begleitenden Ingenieurbüros Faßbender Weber sind Bestandteil des 
Straßenausbauprogramms. 
Weitere Erläuterungen ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis der 
Ausschreibungsunterlagen. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 14  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Mit dem Ausbauprogramm bestimmt die Gemeinde die technische Ausführung des 
festgelegten Bauprogramms. 

Durch das Ausbauprogramm kann zusammen mit dem Bauprogramm der bautechnische 
Abschluss, der Umfang des beitragsfähigen Aufwands sowie die Bestimmung des Zeitpunkts 
der Entstehung der Beitragspflicht festgestellt werden. 

Grundlage für das Ausbauprogramm bilden i.d.R. die Ausführungsplanungen sowie 
Baubeschreibungen des betreuenden Ingenieurbüros. 

Hinweis: 

Sofern nachträglich Änderungen/Erweiterungen des Ausbauprogramms vorgenommen 
werden sollen, ist hierüber erneut zu beschließen. Der Beschluss ist vor dem technischen 
Abschluss der jeweiligen Maßnahme vorzunehmen. 

Anlagen (wie formloses Bauprogramm): 

- Erläuterungsbericht der Faßbender Weber Ingenieure vom März 2021 
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Erschließung Ortserweiterung 
"Winningen Ost 2" 

 
 

der Ortsgemeinde Winningen 
 
 
 
 

Ausführungsplanung Straßenplanung 
 
 
 
 

Inhalt: 

1. Erläuterungsbericht 

Materialübersicht Reg. 1 

2. Übersichtsplan, Plan 1.0 

Übersichtslageplan, Plan 2.0 

Lageplan, Plan 2.1 

Deckenhöhenplan, Plan 2.2 

Beschilderungsplan, Plan 2.3 

Bestandsleitungsplan, Plan 2.4 Reg. 2 

3. Regelquerschnitte, Plan 3.1 bis 3.3 

Detail „Rinnenende“, Plan 3.4 

Detail „Taktile Elemente“, Plan 3.5 

Detail Leuchtenfundament, Plan 3.6 Reg. 3 

4. Höhenpläne, Plan 4.1 bis 4.3 Reg. 4 

5. Querprofile, Plan 5.1 bis 5.8 Reg. 5 

6. Vermessungs- und Polygonzugplan, Plan 6.0 

Koordinatenverzeichnisse  

Deckenbücher Reg. 6 
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Ausführungsplanung Straßenplanung 

Erschließung Ortserweiterung "Winningen Ost 2"  

Seite 3 

März 2021 

 

 
 
 
 
 

1 Veranlassung 

 
Faßbender Weber Ingenieure, Brohl-Lützing erhielt von der Ortsgemeinde Winningen 
den Auftrag, die Straßenplanung für das Baugebiet „Winningen Ost 2“ durchzuführen. 
Die Vorplanung wurde auf der Grundlage des Bebauungsplanes sowie der Vermes- 
sungsgrundlage, welche dem Büro vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurde, er- 
stellt und am 18.05.2018 der Verbandsgemeinde zugesandt. 
Diese Vorplanung wurde zur weiteren Bearbeitung freigegebenen und die Entwurfspla- 
nung wurde im Juni 2020 erstellt 
Auf der Basis der Entwurfsplanung wurde die Ausführungsplanung erstellt und wird 
hiermit vorgelegt. 

 
 

2 Grundlagenermittlung 
 

• Besprechung Aufgabenstellung mit Auftraggeber 
• Ortsbesichtigung, Aufnahme Bestandsfotos 
• Katastergrundlage 
• Anforderung Bestandsdaten bei Versorgungsträgern 
• Einarbeitung der Versorgungsleitungen 
• Bestandsvermessung, Geländeaufnahme [Mai 2018] 

 

 
3 Vermessungsgrundlage 

 
Das Gelände wurde lage- und höhenmäßig aufgenommen. Die Vermessungsdaten lie- 
gen vor im aktuellen UTM- Koordinatensystem, System mit Zonenvorsatz‘32‘. 
Diese Geländeaufnahme wurde als Grundlage für die Straßenplanung verwendet. 

 
 

4 Lage und Funktion 
 

Die Lage des Baugebietes ist in einem Ausschnitt der topographischen Karte (M= 
1:12.500) dargestellt. 
Die Erschließungsstraßen sind reine Anliegerstraßen und dienen der Erschließung des 
Baugebietes. Die Gesamtausbaubreiten von 4,50m bis 7,50m wurden dem Be- 
bauungsplan entnommen. 
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5 Bestimmung der Straßenkategorie 
 

Verbindungsfunktionsstufen nach RIN, Ausgabe 2008 

Gemäß Tabelle 4, RIN ergibt sich für die Stufe „V“. 
 
 

 
Kategoriengruppen der Verkehrswege für den Kfz-Verkehr nach RIN 

Gemäß Bild 6, RIN ergibt sich die Kategoriegruppe „ES“ 
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Ausführungsplanung Straßenplanung 

Erschließung Ortserweiterung "Winningen Ost 2"  

Seite 5 

März 2021 

 

 
 
 

Verknüpfungsmatrix zur Ableitung der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr 

Gemäß Tabelle 5, RIN ergibt sich für die Wohnstraße, die Straßenkategorie „ES V“. 
 
 

6 Planungsgrundlagen 
 

Als Planungsgrundlage diente: 
[1] Bestandsvermessung, Stand Mai 2018 
[2] Katastergrundlage 
[3] Bebauungsplan 
[4] Vorplanung Straßenplanung, Stand: Mai 2018 
[5] Entwurfsplanung Straßenplanung, Stand: Juni 2020 

Das Gelände wurde lage- und höhenmäßig aufgenommen. 

 

7 Mindestdicke frostsicherer Oberbau 
 

Für Böden der Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F3 gemäß den ZTV E-StB gelten in 
Abhängigkeit von der Belastungsklasse die Ausgangswerte für die Bestimmung der 
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus nach der Tabelle 6, der RStO 2012. 
Da bislang noch kein Bodengutachten vorliegt, kann man aufgrund von Erfahrungen aus 
anderen Baumaßnahmen, in dieser Region von einer Frostempfindlichkeitsklasse F3 
ausgehen. 

 

 

Somit ergibt sich nach Tabelle 6, RStO 2012 unter Berücksichtigung der Be- 
lastungsklasse Bk0,3 eine Dicke des frostsicheren Straßenaufbaues von 50cm. 
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Hinzu kommt noch gemäß Tabelle 7 RStO 2012, Zeile E.2, Ausführung der Randberei- 
che, Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen bzw. Abläufe und 
Rohrleitungen, eine Minderdicke von 5cm. 

 
Somit ergibt sich eine Mindestgesamtdicke des frostsicheren Straßenaufbaues von 
45cm . 

 
(Je nach Aufbauart/weise und angegebenem Mindestwert für die Verformungsmodule, 
in den Tafeln 1 bis 3, kann der notwendige frostsichere Oberbau über diesem ermittel- 
ten Wert liegen) 
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8 Deckenaufbau, Regelquerschnitt 
 

Tabelle2: Mögliche Belastungsklassen für die typischen Entwurfssituationen nach den RASt 

 
Nach Zuordnung der Straßen, entsprechend der Tabelle 2, Zeile 11 (Mögliche Belas- 
tungsklassen für die typischen Entwurfssituationen nach den RASt), der RSTO 2012, in 
die Belastungsklasse Bk0,3 werden nachfolgende Deckenaufbauten vorgeschlagen: 

 

Aufbau mit Asphaltdeckschicht 
(nach RSTO 2012, Tafel1, Zeile 1) 
4 cm Asphaltdecke 

10 cm Asphalttragschicht 
41 cm Frostschutzschicht 
55 cm Gesamtaufbau 

 

Aufbau mit Betonsteinpflaster 
(nach RSTO 2012, Tafel3, Zeile 1) 
10 cm Betonsteinpflaster 
4 cm Basaltsplittbettung 

15 cm Schottertragschicht 
26 cm Frostschutzschicht 
55 cm Gesamtaufbau 

 

Aufbau mit Schottertragschicht [Wirtschaftsweg] 
10 cm Schottertragschicht 
30 cm Frostschutzschicht 
40 cm Gesamtaufbau 
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Folgende unterschiedliche Befestigungen werden vorgeschlagen: 
 

- Befestigung der Fahrbahn mit Betonsteinpflaster, z.B. Rechteckpflaster, Format 
16/24/10, Farbe Anthrazit, 

 
- Fahrbahnbefestigung in Asphaltbauweise 

 
- Befestigung der Gehwege mit Betonsteinpflaster, Rechteckpflaster, Format 

10/20/10, Farbe Grau (talseits), und Anthrazit (bergseits) 
 

- Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg mit einem dreizeiligen Würfelsteinzeile 
14/16/10 und einem Rundbordstein 15/22/100 

 
 

9 Bestimmung der Asphaltmischgutart und Sorte 
 

Tabelle 1 der ZTV Asphalt StB 07/13 Zweckmäßige Asphaltmischgutart und Asphaltmischgutsorte in Abhängigkeit 
von der zu erwartenden Beanspruchung 

 
 
 

 
10 Bestimmung der Asphaltschichtdicken 

 
Tabelle 9 aus ZTV Asphalt StB 07/13, Anforderungen an Asphalttragschichten 

 
Gewählte Schichtdicke nach RSTO 10cm 
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Tabelle 12 aus ZTV Asphalt StB 07/13, Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton 

 
Gewählte Schichtdicke 4cm 

 
 

11 Höhenpläne 
 

Für den Ausbau der Planstraßen wurden Höhenpläne im Maßstab von 1:500/50 erstellt. 
Die verschiedenen Neigungen sowie die einzelnen Werte der Kuppen- und Wannenaus- 
rundungen sind aus den Höhenplänen ersichtlich. 

 
 

12 Querprofile 
 

Die Lage der Querprofile ist dem Lageplan zu entnehmen. Die Regelquerneigung be- 
trägt 2,0%. Erforderliche Böschungen werden im Regelfall mit einem Neigungsverhältnis 
von 1:1,5 ausgeführt. Die unbefestigte Bankettbreite zur Abdeckung der Betonrücken- 
stütze der Bordeinfassung beträgt 0,3m. 

 
 

13 Einfassungen 
 

Folgende unterschiedliche Einfassungen sind vorgesehen: 
 

- Tiefbordstein 10/25/100 mit 1 cm Anschlag zur Straßenbegrenzung. 
 

- Rundbordstein (5cm Anschlag) mit vorgesetzter 3-zeiliger Würfelsteinzeile, For- 
mat 16/24/14 in den Bereichen wo die Wasserführung am Rand erfolgt, sowie 
zur Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg 

- Rundbordstein (5cm Anschlag) mit vorgesetzter Würfelsteinzeile 
 
 
 

14 Entwässerung 
 

Das anfallende Oberflächenwasser der befestigten Verkehrsflächen wird einseitig in ei- 
ner 3-zeiligen Bordrinne aus Betonwürfelsteinpflaster, Format 16/24/14 gesammelt und 
über Straßeneinläufe der Kanalisation zugeführt. 
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15 Baugrund 
 

Von Dr. Jung + Lange Ingenieure, Geotechnik und Umwelt liegt eine Bodenuntersu- 
chung (geotechnischer Bericht) mit Datum vom 21.01.2021 vor. 
Dem Gutachten ist zu entnehmen: 

 
• Bis zu den Erkundungstiefen wurde kein Grundwasser festgestellt 
• Bei der vorhandenen Schwarzdecke handelt es sich um Ausbauasphalt 
• Frostempfindlichkeitsklasse F3. 
• zum Erreichen der Tragfestigkeit ist ein Bodenaustausch von 0,3-0,5m erforder- 

lich 
o Bodenaustauschmaterial: Schotter (0/45 oder 0/56) oder Steinschüttung 

(Körnung 0/100) 
• Zwischen Bodenaustausch und feinkörnigem Untergrund ist ein trennendes Ge- 

otextil der robustheitsklasse GRK3 oder höher einzulegen 
• Es wird eine Planumsentwässerung aufgrund der geringen Durchlässigkeit der 

Lehme erforderlich 
• vorh. Tragschichtmaterial kann zum Wiedereinbau verwendet werden 

 
Weitere beim Ausbau zu beachtenden detaillierten Vorgaben und Anregungen sind dem 
vorliegenden Gutachten zu entnehmen. 

 
 

16 Beleuchtung 
 

In den Lageplänen sind mögliche Leuchtenstandorte, vorbehaltlich einer noch durchzu- 
führenden Fachplanung, eingetragen. Die Abstände liegen bei ca. 25 bis 30m. 
Die genaue Lage und Anordnung ist im Rahmen der Fachplanung und in Abstimmung 
mit den sich aus der Umlegung ergebenden neuen Grundstücksgrenzen, festzulegen. 
In der beigefügten Kostenberechnung wurden für die Beleuchtung nur die erforderlichen 
anteiligen Tiefbaukosten berücksichtigt. 

 
 

17 Barrierefreiheit 
 

Im Behindertengleichstellungsgesetz wird Barrierefreiheit wie folgt beschrieben: „Barrie- 
refrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegen- 
stände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informations- 
quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, 
wenn sie für behinderte Menschen in der allgemeinen üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ 

 

Ein Dokument für den Entwurf von barrierefreien Straßenräumen sind die „Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt 06). Die Richtlinie beinhaltet in eigenen Kapiteln 
Aussagen zur Errichtung von Fußgängerverkehrsanlagen und gehen auch auf die An- 
forderungen von Menschen mit Mobilitätsbehinderungen unter Nennung entsprechender 
Maßnahmen ein. Im Einzelnen sind dies die Kapitel 4.7 (Fußgängerverkehr, soziale An- 
sprüche und Barrierefreiheit) und 6.1.6.2 (Elemente für Barrierefreiheit) sowie 6.1.3.1 
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(Borde) und 6.1.8.1 (Überquerungen von Fahrbahnen durch Fußgänger/Grundsätzliche 
Überlegungen und Einsatzbereiche). 

 
Unter 6.1.6.2 werden die Elemente für die Barrierefreiheit aufgeführt. 
Für Behinderte soll die Benutzung straßenbegleitender Gehflächen durch die Beachtung 
folgender Punkte erleichtert werden: 

 
1. Anlage von hindernisfreien, taktil und visuell abgegrenzten Gehwegbereichen, 

mit wenigen Richtungsänderungen, die taktil und optisch kontrastierend wahr- 
nehmbar sein sollen, 

 
2. Geringe Neigungen (0,5% bis maximal 3,0%) (gesamte Schrägneigung, z.B. an 

Grundstücksausfahrten mit Gehwegsabsenkung), 
 

3. Absenkung der Borde an Überquerungsstellen auf 0cm bis 3cm) vgl. Abschnitt 
6.1.8.1), 

 
4. Anbringung von taktilen Hilfen wie Bordkanten, Pflasterkanten, Begrenzungs- 

streifen, 
 

5. Anlage von Orientierungsstreifen und Aufmerksamkeitsfelder als leitende und 
warnende Hilfe auf wichtige Elemente des Straßenrums, wie Überquerungsstel- 
len, Haltestellen, Masten, Pflanzkübel, Sitzgelegenheiten oder Fahrradständer, 

 
6. Anlage von Ruhebänken in angemessenen Abständen. 

 
7. Begrenzungsstreifen und Kanten müssen mit den Füßen und mit dem Langstock 

wahrnehmbar sowie optisch kontrastierend ausgebildet sein. 
 

Weitere zu berücksichtigende Normen und Dokumente sind die DIN 18040-3 (Barriere- 
freies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) und 
die H BVA (Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen). 

 
 

17.1 Umsetzung in der Maßnahme 
 

Umfassende Barrierefreiheit wird insbesondere dadurch erreicht, dass das Zwei-Sinne- 
Prinzip in allen Bereichen als Maßstab Beachtung findet. Dabei ist dem Grundsatz zu 
folgen „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“. 

 

Technische Anforderungen: 
 

• Querneigung (min.2% gem. DIN 18318 / max. 2% gem. DIN 18040-3) 
Ausnahme 2,5% bei geringer Längsneigung 

 
Gewählt 2%, Ausnahme 2,5% bei 1,0% Längsneigung 

 
• Längsneigung (max 3% - 6% gem. DIN 18040-3) 

 
Die tatsächliche Längsneigung ist abhängig von der topographischen Si- 
tuation 
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• Breite der Gehwege / Seitenstreifen 
 

Gewählt 1,50m, Ausreichend für Person mit Langstock  (1,20m) und Person 
mit Rollstuhl (0,80m). 

 
 

Linierung - Leitlinien, angewandte Elemente: 
 

• Innere Leitlinie 
 

Einfassung der Verkehrsflächen durch Tiefbordstein bzw. Rundbordstein 
(Achse B), im Rahmen der nachfolgenden privaten Beb auung ebenfalls 
durch Mauern und Einfriedungen. 

 
• Äußere Leitlinie 

 
3- zeilige Würfelsteinzeile mit/ ohne Rundbordstein  (siehe RQ) (taktile und 
visuelle Trennung) 

 

Visuelle Kontrastgestaltung: 
 

• Gehweg / Seitenfläche in Betonsteinpflaster, Farbe grau und anthrazit 
 

• 3-zeilige Würfelsteinzeile, Farbe grau 
 

• Fahrbahn in Betonstein, Farbe anthrazit 
 

• Taktile Bodenplatten im Bereich der Querungen, Farbe weiß 
 

Überquerungsstellen: 
 

Überquerungsstellen als gemeinsame Überquerungsstellen sind im Lageplan eingetra- 
gen. Die Ausgestaltung erfolgt mit taktilen Bodenplatten (Richtungsfeld) 
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18 Absteckung 
 

Die Lage der Straßenachse ist im Lageplan eingetragen. Die Lagen der einzelnen 
Querprofile beziehen sich auf diese Straßenachsen. Entsprechende Koordinatenanga- 
ben der Achstrassierung sowie der Querprofile sind als Koordinatenlisten den Ausfüh- 
rungsunterlagen beigefügt. 
Des Weiteren ist den Ausführungsunterlagen ein Vermessungsplan mit Darstellung der 
verwendeten Standpunkte, mit Koordinaten- und Höhenangabe, ebenso wie ein Katas- 
terplan beigefügt. 

 
 
 

Aufgestellt: 
Brohl-Lützing, im März 2021 
FASSBENDER WEBER INGENIEURE 
Brohltalstraße 10 
56656 Brohl-Lützing ……………….……………. 

Dipl.-Ing. (FH) Michael Faßbender 
(Beratender Ingenieur) 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Neubaugebiet Winningen-Ost 2, Beratung und 
Beschlussfassung über das Bauprogramm der zum 
Anbau bestimmten Verkehrsanlagen 

 Win/2021/056 
 
 

Ausschließungsgründe: 
 
Frau Julia Scherf und Dr. Wolfgang Kröber nehmen weiterhin an der Beratung und Beschlussfassung nicht 
teil und haben wegen Ausschließungsgründen den Sitzungstisch verlassen. 
 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat Winningen beschließt folgendes Bauprogramm für die Herstellung der 
Erschließungsstraßen im Neubaugebiet Winningen-Ost II gem. § 8 der Erschließungsbeitragssatzung in 
der Fassung der 1. Änderung vom 16.12.2004: 
 
Die Erschließungsstraße „Verlängerung Graf-Sponheim-Straße“ (Achse A) wird gem. den 
Ausführungsplanungen und dem Erläuterungsbericht durch bauliche Trennung mittels Rundbord in einen 
5,95 m breiten Mischverkehrsraum und einen 1,55 m breiten Gehraum aufgeteilt. Eine Funktionstrennung 
des Mischverkehrsraums wird lediglich optisch durch farbliche Absetzung der Pflasterung vorgenommen 
Die Regelbreite der Achse A beträgt 7,50 m und wird am Ausbauende durch eine Wendemöglichkeit mit 
einer 4,50 m breiten Anbindung an das fortführende Wirtschaftswegenetz ergänzt. Der Gehweg wird 
einseitig angelegt. Parkraum wird nicht baulich ausgewiesen und muss durch straßenverkehrsbehördliche 
Maßnahmen gesondert eingerichtet werden. 
 



Die Erschließungsstraße „Im Mäuerchen“ (Achse B) zwischen „In der Aach“ und „Verlängerung Graf-
Sponheim-Straße“ (Achse A) wird gem. den Ausführungsplanungen und dem Erläuterungsbericht 
niveaugleich als Mischverkehrsfläche ohne bauliche Trennung der Verkehrsfunktionen gestaltet. Die 
Achse B (Im Mäuerchen) wird mit 5,50 m Breite angelegt. Es erfolgt lediglich eine optische Trennung von 
Geh- und Fahrraum durch Verwendung von Asphalt- und Pflasterdecke. Parkraum wird nicht baulich 
ausgewiesen und muss durch straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen gesondert eingerichtet werden. 
Die Erschließungsstraßen sind reine Anliegerstraßen und dienen der Erschließung des Baugebiets. Die 
Gesamtausbaubreiten von 4,50 m bis 7,50 m wurden dem Bebauungsplan entnommen. 
 
Die weiteren Festlegungen der bautechnischen Details und des Verkehrsanlagenaufbaus sowie 
Festlegung der Straßenbeleuchtung erfolgen im technischen Ausbauprogramm. 
 
Die Straßenentwässerung erfolgt über Straßeneinläufe in einem von Abwasserwerk der 
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel zu errichteten Sammelkanal. Hieran beteiligt sich die Ortsgemeinde 
Winningen mit einem an das Abwasserwerk zu zahlenden Investitionskostenanteil. 
 
Durch rechtskräftige Umlegung befinden sich die für die Verkehrsanlagen benötigten Flächen im Eigentum 
der Ortsgemeinde Winningen. Die Zuteilung der Flächen erfolgte erschließungsbeitragsfrei. 
 
Die Ausführungspläne sowie der Erläuterungsbericht zur Straßenplanung des Ingenieurbüros Faßbender 
Weber vom aus dem März 2021 werden zum Bestandteil des Bauprogramms erklärt. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 14  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Das (formlose) Bauprogramm ist gem. § 8 der Erschließungsbeitragssatzung beschlussmäßig zu 
konkretisieren. Dies erfolgt i.d.R. zusammen mit dem „technischen Ausbauprogramm“. 

Das Bauprogramm legt den Umfang und die flächenmäßige Aufteilung der beitragsfähigen 
Verkehrsanlagen fest und regelt zusammen mit den Merkmalen in der EBS die endgültige Herstellung 
der Erschließungsanlagen. Die Teileinrichtungen Beleuchtung und Entwässerung sowie der 
Grunderwerb bzw. das Eigentum an den Straßenflächen regelt grds. die EBS. Die flächenmäßigen 
Bestandteile sind durch das Bauprogramm zu konkretisieren. Der Umfang der Erschließungsanlagen ist 
aus den verbindlichen Festsetzungen des Bebauungsplans zu entwickeln. 

Die im Bebauungsplan und der Ausführungsplanung ausgewiesene Fußwegeverbindung ist keine 
beitragsfähigen Verkehrsanlagen i.S.d. § 127 BauGB, da diese nicht zum Anbau bestimmt ist und keinen 
den Erschließungsbeitrag rechtfertigenden Sondervorteil vermittelt. 

Anlage: 

- Erläuterungsbericht der Faßbender Weber Ingenieure vom März 2021 
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Inhalt: 

1. Erläuterungsbericht 

Materialübersicht Reg. 1 

2. Übersichtsplan, Plan 1.0 

Übersichtslageplan, Plan 2.0 

Lageplan, Plan 2.1 

Deckenhöhenplan, Plan 2.2 

Beschilderungsplan, Plan 2.3 

Bestandsleitungsplan, Plan 2.4 Reg. 2 

3. Regelquerschnitte, Plan 3.1 bis 3.3 

Detail „Rinnenende“, Plan 3.4 

Detail „Taktile Elemente“, Plan 3.5 

Detail Leuchtenfundament, Plan 3.6 Reg. 3 

4. Höhenpläne, Plan 4.1 bis 4.3 Reg. 4 

5. Querprofile, Plan 5.1 bis 5.8 Reg. 5 

6. Vermessungs- und Polygonzugplan, Plan 6.0 

Koordinatenverzeichnisse  

Deckenbücher Reg. 6 
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1 Veranlassung 

 
Faßbender Weber Ingenieure, Brohl-Lützing erhielt von der Ortsgemeinde Winningen 
den Auftrag, die Straßenplanung für das Baugebiet „Winningen Ost 2“ durchzuführen. 
Die Vorplanung wurde auf der Grundlage des Bebauungsplanes sowie der Vermes- 
sungsgrundlage, welche dem Büro vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurde, er- 
stellt und am 18.05.2018 der Verbandsgemeinde zugesandt. 
Diese Vorplanung wurde zur weiteren Bearbeitung freigegebenen und die Entwurfspla- 
nung wurde im Juni 2020 erstellt 
Auf der Basis der Entwurfsplanung wurde die Ausführungsplanung erstellt und wird 
hiermit vorgelegt. 

 
 

2 Grundlagenermittlung 
 

• Besprechung Aufgabenstellung mit Auftraggeber 
• Ortsbesichtigung, Aufnahme Bestandsfotos 
• Katastergrundlage 
• Anforderung Bestandsdaten bei Versorgungsträgern 
• Einarbeitung der Versorgungsleitungen 
• Bestandsvermessung, Geländeaufnahme [Mai 2018] 

 

 
3 Vermessungsgrundlage 

 
Das Gelände wurde lage- und höhenmäßig aufgenommen. Die Vermessungsdaten lie- 
gen vor im aktuellen UTM- Koordinatensystem, System mit Zonenvorsatz‘32‘. 
Diese Geländeaufnahme wurde als Grundlage für die Straßenplanung verwendet. 

 
 

4 Lage und Funktion 
 

Die Lage des Baugebietes ist in einem Ausschnitt der topographischen Karte (M= 
1:12.500) dargestellt. 
Die Erschließungsstraßen sind reine Anliegerstraßen und dienen der Erschließung des 
Baugebietes. Die Gesamtausbaubreiten von 4,50m bis 7,50m wurden dem Be- 
bauungsplan entnommen. 
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5 Bestimmung der Straßenkategorie 
 

Verbindungsfunktionsstufen nach RIN, Ausgabe 2008 

Gemäß Tabelle 4, RIN ergibt sich für die Stufe „V“. 
 
 

 
Kategoriengruppen der Verkehrswege für den Kfz-Verkehr nach RIN 

Gemäß Bild 6, RIN ergibt sich die Kategoriegruppe „ES“ 
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Verknüpfungsmatrix zur Ableitung der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr 

Gemäß Tabelle 5, RIN ergibt sich für die Wohnstraße, die Straßenkategorie „ES V“. 
 
 

6 Planungsgrundlagen 
 

Als Planungsgrundlage diente: 
[1] Bestandsvermessung, Stand Mai 2018 
[2] Katastergrundlage 
[3] Bebauungsplan 
[4] Vorplanung Straßenplanung, Stand: Mai 2018 
[5] Entwurfsplanung Straßenplanung, Stand: Juni 2020 

Das Gelände wurde lage- und höhenmäßig aufgenommen. 

 

7 Mindestdicke frostsicherer Oberbau 
 

Für Böden der Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F3 gemäß den ZTV E-StB gelten in 
Abhängigkeit von der Belastungsklasse die Ausgangswerte für die Bestimmung der 
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus nach der Tabelle 6, der RStO 2012. 
Da bislang noch kein Bodengutachten vorliegt, kann man aufgrund von Erfahrungen aus 
anderen Baumaßnahmen, in dieser Region von einer Frostempfindlichkeitsklasse F3 
ausgehen. 

 

 

Somit ergibt sich nach Tabelle 6, RStO 2012 unter Berücksichtigung der Be- 
lastungsklasse Bk0,3 eine Dicke des frostsicheren Straßenaufbaues von 50cm. 
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Hinzu kommt noch gemäß Tabelle 7 RStO 2012, Zeile E.2, Ausführung der Randberei- 
che, Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen bzw. Abläufe und 
Rohrleitungen, eine Minderdicke von 5cm. 

 
Somit ergibt sich eine Mindestgesamtdicke des frostsicheren Straßenaufbaues von 
45cm . 

 
(Je nach Aufbauart/weise und angegebenem Mindestwert für die Verformungsmodule, 
in den Tafeln 1 bis 3, kann der notwendige frostsichere Oberbau über diesem ermittel- 
ten Wert liegen) 
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8 Deckenaufbau, Regelquerschnitt 
 

Tabelle2: Mögliche Belastungsklassen für die typischen Entwurfssituationen nach den RASt 

 
Nach Zuordnung der Straßen, entsprechend der Tabelle 2, Zeile 11 (Mögliche Belas- 
tungsklassen für die typischen Entwurfssituationen nach den RASt), der RSTO 2012, in 
die Belastungsklasse Bk0,3 werden nachfolgende Deckenaufbauten vorgeschlagen: 

 

Aufbau mit Asphaltdeckschicht 
(nach RSTO 2012, Tafel1, Zeile 1) 
4 cm Asphaltdecke 

10 cm Asphalttragschicht 
41 cm Frostschutzschicht 
55 cm Gesamtaufbau 

 

Aufbau mit Betonsteinpflaster 
(nach RSTO 2012, Tafel3, Zeile 1) 
10 cm Betonsteinpflaster 
4 cm Basaltsplittbettung 

15 cm Schottertragschicht 
26 cm Frostschutzschicht 
55 cm Gesamtaufbau 

 

Aufbau mit Schottertragschicht [Wirtschaftsweg] 
10 cm Schottertragschicht 
30 cm Frostschutzschicht 
40 cm Gesamtaufbau 
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Folgende unterschiedliche Befestigungen werden vorgeschlagen: 
 

- Befestigung der Fahrbahn mit Betonsteinpflaster, z.B. Rechteckpflaster, Format 
16/24/10, Farbe Anthrazit, 

 
- Fahrbahnbefestigung in Asphaltbauweise 

 
- Befestigung der Gehwege mit Betonsteinpflaster, Rechteckpflaster, Format 

10/20/10, Farbe Grau (talseits), und Anthrazit (bergseits) 
 

- Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg mit einem dreizeiligen Würfelsteinzeile 
14/16/10 und einem Rundbordstein 15/22/100 

 
 

9 Bestimmung der Asphaltmischgutart und Sorte 
 

Tabelle 1 der ZTV Asphalt StB 07/13 Zweckmäßige Asphaltmischgutart und Asphaltmischgutsorte in Abhängigkeit 
von der zu erwartenden Beanspruchung 

 
 
 

 
10 Bestimmung der Asphaltschichtdicken 

 
Tabelle 9 aus ZTV Asphalt StB 07/13, Anforderungen an Asphalttragschichten 

 
Gewählte Schichtdicke nach RSTO 10cm 
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Tabelle 12 aus ZTV Asphalt StB 07/13, Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton 

 
Gewählte Schichtdicke 4cm 

 
 

11 Höhenpläne 
 

Für den Ausbau der Planstraßen wurden Höhenpläne im Maßstab von 1:500/50 erstellt. 
Die verschiedenen Neigungen sowie die einzelnen Werte der Kuppen- und Wannenaus- 
rundungen sind aus den Höhenplänen ersichtlich. 

 
 

12 Querprofile 
 

Die Lage der Querprofile ist dem Lageplan zu entnehmen. Die Regelquerneigung be- 
trägt 2,0%. Erforderliche Böschungen werden im Regelfall mit einem Neigungsverhältnis 
von 1:1,5 ausgeführt. Die unbefestigte Bankettbreite zur Abdeckung der Betonrücken- 
stütze der Bordeinfassung beträgt 0,3m. 

 
 

13 Einfassungen 
 

Folgende unterschiedliche Einfassungen sind vorgesehen: 
 

- Tiefbordstein 10/25/100 mit 1 cm Anschlag zur Straßenbegrenzung. 
 

- Rundbordstein (5cm Anschlag) mit vorgesetzter 3-zeiliger Würfelsteinzeile, For- 
mat 16/24/14 in den Bereichen wo die Wasserführung am Rand erfolgt, sowie 
zur Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg 

- Rundbordstein (5cm Anschlag) mit vorgesetzter Würfelsteinzeile 
 
 
 

14 Entwässerung 
 

Das anfallende Oberflächenwasser der befestigten Verkehrsflächen wird einseitig in ei- 
ner 3-zeiligen Bordrinne aus Betonwürfelsteinpflaster, Format 16/24/14 gesammelt und 
über Straßeneinläufe der Kanalisation zugeführt. 
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15 Baugrund 
 

Von Dr. Jung + Lange Ingenieure, Geotechnik und Umwelt liegt eine Bodenuntersu- 
chung (geotechnischer Bericht) mit Datum vom 21.01.2021 vor. 
Dem Gutachten ist zu entnehmen: 

 
• Bis zu den Erkundungstiefen wurde kein Grundwasser festgestellt 
• Bei der vorhandenen Schwarzdecke handelt es sich um Ausbauasphalt 
• Frostempfindlichkeitsklasse F3. 
• zum Erreichen der Tragfestigkeit ist ein Bodenaustausch von 0,3-0,5m erforder- 

lich 
o Bodenaustauschmaterial: Schotter (0/45 oder 0/56) oder Steinschüttung 

(Körnung 0/100) 
• Zwischen Bodenaustausch und feinkörnigem Untergrund ist ein trennendes Ge- 

otextil der robustheitsklasse GRK3 oder höher einzulegen 
• Es wird eine Planumsentwässerung aufgrund der geringen Durchlässigkeit der 

Lehme erforderlich 
• vorh. Tragschichtmaterial kann zum Wiedereinbau verwendet werden 

 
Weitere beim Ausbau zu beachtenden detaillierten Vorgaben und Anregungen sind dem 
vorliegenden Gutachten zu entnehmen. 

 
 

16 Beleuchtung 
 

In den Lageplänen sind mögliche Leuchtenstandorte, vorbehaltlich einer noch durchzu- 
führenden Fachplanung, eingetragen. Die Abstände liegen bei ca. 25 bis 30m. 
Die genaue Lage und Anordnung ist im Rahmen der Fachplanung und in Abstimmung 
mit den sich aus der Umlegung ergebenden neuen Grundstücksgrenzen, festzulegen. 
In der beigefügten Kostenberechnung wurden für die Beleuchtung nur die erforderlichen 
anteiligen Tiefbaukosten berücksichtigt. 

 
 

17 Barrierefreiheit 
 

Im Behindertengleichstellungsgesetz wird Barrierefreiheit wie folgt beschrieben: „Barrie- 
refrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegen- 
stände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informations- 
quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, 
wenn sie für behinderte Menschen in der allgemeinen üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ 

 

Ein Dokument für den Entwurf von barrierefreien Straßenräumen sind die „Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt 06). Die Richtlinie beinhaltet in eigenen Kapiteln 
Aussagen zur Errichtung von Fußgängerverkehrsanlagen und gehen auch auf die An- 
forderungen von Menschen mit Mobilitätsbehinderungen unter Nennung entsprechender 
Maßnahmen ein. Im Einzelnen sind dies die Kapitel 4.7 (Fußgängerverkehr, soziale An- 
sprüche und Barrierefreiheit) und 6.1.6.2 (Elemente für Barrierefreiheit) sowie 6.1.3.1 
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(Borde) und 6.1.8.1 (Überquerungen von Fahrbahnen durch Fußgänger/Grundsätzliche 
Überlegungen und Einsatzbereiche). 

 
Unter 6.1.6.2 werden die Elemente für die Barrierefreiheit aufgeführt. 
Für Behinderte soll die Benutzung straßenbegleitender Gehflächen durch die Beachtung 
folgender Punkte erleichtert werden: 

 
1. Anlage von hindernisfreien, taktil und visuell abgegrenzten Gehwegbereichen, 

mit wenigen Richtungsänderungen, die taktil und optisch kontrastierend wahr- 
nehmbar sein sollen, 

 
2. Geringe Neigungen (0,5% bis maximal 3,0%) (gesamte Schrägneigung, z.B. an 

Grundstücksausfahrten mit Gehwegsabsenkung), 
 

3. Absenkung der Borde an Überquerungsstellen auf 0cm bis 3cm) vgl. Abschnitt 
6.1.8.1), 

 
4. Anbringung von taktilen Hilfen wie Bordkanten, Pflasterkanten, Begrenzungs- 

streifen, 
 

5. Anlage von Orientierungsstreifen und Aufmerksamkeitsfelder als leitende und 
warnende Hilfe auf wichtige Elemente des Straßenrums, wie Überquerungsstel- 
len, Haltestellen, Masten, Pflanzkübel, Sitzgelegenheiten oder Fahrradständer, 

 
6. Anlage von Ruhebänken in angemessenen Abständen. 

 
7. Begrenzungsstreifen und Kanten müssen mit den Füßen und mit dem Langstock 

wahrnehmbar sowie optisch kontrastierend ausgebildet sein. 
 

Weitere zu berücksichtigende Normen und Dokumente sind die DIN 18040-3 (Barriere- 
freies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) und 
die H BVA (Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen). 

 
 

17.1 Umsetzung in der Maßnahme 
 

Umfassende Barrierefreiheit wird insbesondere dadurch erreicht, dass das Zwei-Sinne- 
Prinzip in allen Bereichen als Maßstab Beachtung findet. Dabei ist dem Grundsatz zu 
folgen „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“. 

 

Technische Anforderungen: 
 

• Querneigung (min.2% gem. DIN 18318 / max. 2% gem. DIN 18040-3) 
Ausnahme 2,5% bei geringer Längsneigung 

 
Gewählt 2%, Ausnahme 2,5% bei 1,0% Längsneigung 

 
• Längsneigung (max 3% - 6% gem. DIN 18040-3) 

 
Die tatsächliche Längsneigung ist abhängig von der topographischen Si- 
tuation 
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• Breite der Gehwege / Seitenstreifen 
 

Gewählt 1,50m, Ausreichend für Person mit Langstock  (1,20m) und Person 
mit Rollstuhl (0,80m). 

 
 

Linierung - Leitlinien, angewandte Elemente: 
 

• Innere Leitlinie 
 

Einfassung der Verkehrsflächen durch Tiefbordstein bzw. Rundbordstein 
(Achse B), im Rahmen der nachfolgenden privaten Beb auung ebenfalls 
durch Mauern und Einfriedungen. 

 
• Äußere Leitlinie 

 
3- zeilige Würfelsteinzeile mit/ ohne Rundbordstein  (siehe RQ) (taktile und 
visuelle Trennung) 

 

Visuelle Kontrastgestaltung: 
 

• Gehweg / Seitenfläche in Betonsteinpflaster, Farbe grau und anthrazit 
 

• 3-zeilige Würfelsteinzeile, Farbe grau 
 

• Fahrbahn in Betonstein, Farbe anthrazit 
 

• Taktile Bodenplatten im Bereich der Querungen, Farbe weiß 
 

Überquerungsstellen: 
 

Überquerungsstellen als gemeinsame Überquerungsstellen sind im Lageplan eingetra- 
gen. Die Ausgestaltung erfolgt mit taktilen Bodenplatten (Richtungsfeld) 
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18 Absteckung 
 

Die Lage der Straßenachse ist im Lageplan eingetragen. Die Lagen der 
einzelnen Querprofile beziehen sich auf diese Straßenachsen. Entsprechende 
Koordinatenanga- ben der Achstrassierung sowie der Querprofile sind als 
Koordinatenlisten den Ausfüh- rungsunterlagen beigefügt. 
Des Weiteren ist den Ausführungsunterlagen ein Vermessungsplan mit 
Darstellung der verwendeten Standpunkte, mit Koordinaten- und Höhenangabe, 
ebenso wie ein Katas- terplan beigefügt. 

 
 
 

Aufgestellt: 
Brohl-Lützing, im März 2021 
FASSBENDER WEBER INGENIEURE 
Brohltalstraße 10 
56656 Brohl-Lützing ……………….……………. 

Dipl.-Ing. (FH) Michael 
Faßbender 
(Beratender 
Ingenieur) 
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12.   Verschiedenes 
  
 

Die Umsetzung und die weitere Vorgehensweise zum Wanderwegekonzept „Winninger 
Weinpfade“ wird erfragt. Dabei wird das Projekt hinsichtlich der erforderlichen Auftragsvergaben, 
der Bezuschussung usw. ausführlich beleuchtet. Weiterhin wird die Einbeziehung der 
gemeindlichen Gremien ausdrücklich angesprochen. Zur Gestaltung und Umsetzung des Projekts 
wird die Beteiligung von AG, Ausschuss und Rat gefordert. 

 

Frau Seyda regt die Aufnahme von Maßnahmen aus dem Starkregenkonzept in die Fortschreibung 
des Dorferneuerungskonzeptes an. 

Diese Anregung wird von der Verwaltung aufgenommen und an das Planungsbüro weitergegeben. 
Gleichzeitig ergänzt Dr. Kröber, dass nach Aufforderung an die Ratsmitglieder, keine weiteren 
Themen/keine Aspekte zur Aufnahme in diese Fortschreibung eingereicht sind. 

 

 

 

 



 

 

Da Herr Zellmer vom Planungsbüro Stadt-Land-Plus zur Vorstellung des Dorferneuerungs-
konzeptes nicht zur Sitzung gekommen ist, stellt der Vorsitzende den Antrag, den ursprünglichen 
Top. 4 auf die nächste Ratssitzung zu vertagen. 

 

Der Vertagung stimmt der Ortsgemeinderat mit: 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0 

zu. 

 

 

 

Nach Schließung der öffentlichen Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 

 


